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Touristinformation neu gestaltet 
 

Zwischenzeitlich sind die Bauarbeiten in der Touristinformation im Zuge des Projekts 

„Barrierefreiheit in Todtmoos“ komplett abgeschlossen. 

 

 

Von vielen Vermietern und Gästen bekamen wir bislang viele positive Rückmeldungen, 

auch die Mitarbeiterinnen sind mit der neuen Gestaltung sehr zufrieden. 

 

Mein Dank gilt Architekt Walter Freter sowie allen am Bau beteiligten Handwerkern 

für die gute Arbeit und die zügige Abwicklung der Maßnahme, die eine weitere 

gute Investition in die Verbesserung der touristischen Infrastruktur ist.  

Die neu gestalteten Räumlichkeiten präsentieren sich hell und freundlich. Das Team der Touristinformation
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672 922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 - 17.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7.30 - 20.00 Uhr
Außerhalb der Dienstzeiten des Polizeipostens 
St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761 9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 1 12

Notfallnummer (wenn Hausarzt nicht 
erreichbar ist) 01805/19 29 2-4 30

Zahnärztliche 
Notrufnummer 01803-222 555-30

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

 Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    8.30  - 11.30 Uhr
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Zentrale E-Mail-Anschrift
für alle Abteilungen der Verwaltung:

sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften 

der Mitarbeiter der Verwaltung:
www.todtmoos.net

 Grundbuchamt:
Montag bis Freitag 8.30 - 11.30 Uhr

 Touristinformation
im Kurhaus Wehratal 07674/90 60-0
Telefax: 07674/90 60-25
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 09.30  -17.00 Uhr

 Bauhof 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07.30 und 14.00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauholeiter Herbert Morath 07754/12 66
Handy: 0175/7 22 53 93 bzw. 07674/9 20 69 75

 Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Notfallbereitschaft Wasserversorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Wassermeister 
Wolfgang Paul: 07674/83 72
Handy: 0175-7 22 53 92
bzw.  07674/9 20 69 78
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Klärwärter Siegfried Opfer: 07674/81 69
Handy: 0175/7225396

 Recyclinghof:
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

 Heimatmuseum und 
Glasträger-/Vitriolraum 07674 8870
Mittwoch, Freitag, 
Sonn- und Feiertag          14.30 - 17.00 Uhr

 Schaubergwerk Hoffnungsstollen
Samstag, Sonntag und an allen
gesetzlichen Feiertagen    14.00 - 17.00 Uhr

 Kurmittelhaus
Hauptstraße 1 07674/924924

 Kurabteilung
Hauptstraße 11 07674/8613

 Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761-36122

 Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 
(Pfarrzentrum, 1. OG) 07674/92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17.00  - 18.30 Uhr
Freitag 16.00  - 17.30 Uhr

 Landratsamt Waldshut 07751/86-0
Öffnungszeiten:
Montag u. Dienstag 08.30  - 12.30 Uhr
 13.30  - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08.30 -15.30 Uhr 
Freitag 08.30  -12.30 Uhr

 Müllabfuhr  07751/86 54 01

 Hotline Abfuhr 
Gelbe Säcke 0800 2232555

 Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG
Region Südwest - An der Ochsenwiese 3 
- 55124 Mainz 0180 377462266
E-mail: kundendienst@primacom.de
Internet:www.primacom.de

 Notdienst 
Elektro-Innung  01801/60 50 60

 EnergieDienst AG
Service-Nummer 01801/60 50 40
Störungs-Nummer 01801/60 50 44

 Verbraucherzentrale
Infotelefon: 0180/55 05 99 99
(0,12 Euro/Minute) 
Montag bis Donnerstag 10.00  - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 -14.00 Uhr

 Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung 
Schwester Ulrike Stich 07672/21 45
Montag - Freitag 08.00  - 09.00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenplege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung de-
menter Menschen, Dorfhelferinnen, Essen auf 
Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr
 Plegedienst Henschke 07674/92 04 60
www.plege-todtmoos.de
Ambulanter Plegedienst Todtmoos
Montag bis Freitag  9.00 - 12.00 Uhr 
 
 Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:
(Petra Lohmann) Sprechstunde in St. Blasien in 
den Räumen der Sozialstation, Friedhofstraße 8, 
1. Stock: mittwochs 13.30  - 17.00 Uhr
Bei Bedarf sind Beratungen in Todtmoos jeder-
zeit möglich.

 Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 
79761 Waldshut-Tiengen 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung

 Diakonisches Werk Hochrhein, 
Dienstst. Bad Säckingen 07761 5535890
 08.00  - 09.00 Uhr

 DRK-Servicestelle SeniorInnen 
Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Plege, Arztfahrten)
Telefon: 07761 920124

 Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

 Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

 Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

 Beratungsstelle für alters- und 
behindertengerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

 Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13
 Alkohol- und Medikamenten-
probleme 07751/91 01 50
 blv. Fachstelle Sucht
Jugend- und Drogenberatung 
Waldshut, Bogenstr. 4  07751/89 67 70
 Sorgentelefon
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14.00  bis 23.00 Uhr 0800/1 11 01 11

 Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48
Frauen- und 
Kinderschutzhaus 07751/35 53
Offene Beratung „courage” 07751/91 08 43
Montag bis Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

 Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43

 Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
kostenlose Telefonnummer 0800 116 016

 donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Bismarckstraße 10 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschafts-
konliktberatung 
gesetzliche Schwangerschaftskonliktberatung 
 Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741 684033
Handy Notruf-Nr. 0151 55414785
 Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
 
 Haus- und Grundeigentümerverein 
Waldshut-Tiengen e.V. 07751/76 76 
und  01801/60 50 60
Zweigstelle St. Blasien 07672/42 22/43 33

 w-punkt
Wegweiser durch die Beratungsangebote 
der Wirtschaftsförderung, 
Hotline zum Ortstarif 0180/1 07 20 04
montags bis freitags 08.00  - 17.00 Uhr
oder im Internet www.w-punkt.de
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Heilklima – was bedeutet 
dieses Prädikat? 
Die Anwendung der natürlichen Heilmittel 
des Bodens, des Meeres und des Klimas 
im Bereich der Medizin beruht auf alten 
Erfahrungen über gute Wirkungen bei zahl-
reichen Erkrankungen. Diese beobachte-
ten Wirkungen lassen sich heute objektiv 
messen und nach den Fortschritten in der 
Grundlagenforschung der Medizin vielfach 
wissenschaftlich begründen. Nachdem die 
Wissenschaft erkannt hat, welche Bedeu-
tung die Wechselbeziehungen des Men-
schen zur Umwelt für die Entstehung und 
den Verlauf von Krankheiten haben und 
welche natürlichen Reize, z.B. durch Kälte 
und Wärme, Ruhe und Bewegung, Luft und 
Licht, andererseits der Mensch auch in der 
technischen Zivilisation zur Erhaltung seiner 
Gesundheit bedarf, kommt den Kurorten als 
ökologische Nischen und die Formen der 
Kurbehandlung als systematische Reiz-Re-
aktionstherapie eine große Bedeutung im 
Gesundheitswesen zu. 
 
Unsere Schwarzwaldgemeinde Todtmoos 
ist nicht nur eingebettet in eine herrliche 
Landschaft, sondern ist neben nur 54 an-
deren Gemeinden in Deutschland „Heilkli-
matischer Kurort“. Dieses hohe Prädikat 
wurde für Todtmoos wiederholt bestätigt 
und zeugt damit von der hohen Wertigkeit 
unseres Kurortes. 
 
Die Einteilung der Kurorte geht aus von der 
untersten Einstufung „Erholungsort“ über 
die etwas höhere Einstufung „Luftkurort“ 
zur höchstprädikatisierten Einstufung 
„Heilklimatischer Kurort“. Dieses hohe 
Prädikat berechtigt zur Abrechnung von of-
fenen Badekuren und damit zur Abgabe von 
Kuren. 

 
Die Artbezeichnung „Heilklimatischer 
Kurort“ setzt u.a. folgendes voraus: 
 
1. Wissenschaftlich anerkannte und 

durch Erfahrung kurmäßig bewährte 
klimatische Eigenschaften (therapeu-
tisch anwendbares Klima), die durch 
Klimastationen laufend überwacht 
werden.

 Grundlage der Klimaanalyse sind Mess-
ergebnisse einer örtlichen Kurortklimas-
tation in Verbindung mit langfristigen 
Beobachtungen an Stationen des Deut-
schen Wetterdienstes.

2. Wissenschaftlicher Nachweis einer 
entsprechenden Luftqualität

 Spätestens alle zehn Jahre sind zusätz-
lich die Luftqualität über ein Jahr lang zu 
überprüfen, in einem Gutachten ist das 
Klima zu beurteilen.

 
3. Ortgemäße Kureinrichtungen
 Hierunter fallen u.a.:
 - Kurmittelhaus, Kurklinik, Frei- und Hal-

lenbäder
 - Sport-, Spiel- und Liegewiesen, 
 Kurparkanlagen und
 - ausgedehnte Wälder mit den entspre-

chend angelegten Wegen. 
 
4. Artgemäßer Kurortcharakter
 Hierzu zählen:
 - Ortsansässigkeit von Kur- bzw. Bade-

ärzten
 - Zahnarzt, Apotheke
 - kurgemäße Unterkünfte und Verple-

gung (Diätangebote)
 - Unterhaltung und Betreuung der Kur-

gäste
 
5. Feststellung der ärztlich erprobten 

und wissenschaftlich anerkannten 
Heilanzeigen und Gegenanzeigen

 Glücklicherweise erfüllt unsere Gemein-
de alle Voraussetzungen und Anforde-
rungen, die an einen Heilklimatischen 
Kurort gestellt werden ohne Bedenken. 

 
Wenngleich oder vielleicht auch gerade 
weil die Kur durch die Gesundheitsreform 
in einer schweren Krise ist, sollten wir alles 
daran setzen, um verstärkt mit dem Prä-
dikat „Heilklimatischer Kurort“ zu werben. 
Neben Familien mit Kindern und dem Gast 
mittleren Alters ist eine Zielgruppe für Tod-
tmoos der gesundheitsbewusste Urlauber. 
Gemeinsam sollten wir versuchen, die Be-
deutung dieser Prädikatisierung „Heilklima-
tischer Kurort“ auch an die Gäste weiterzu-
geben und damit zu werben, diesbezüglich 
sind wir alle gefordert! 
 
Herbert Kiefer, Bürgermeister 

(Quelle: „Die Kur“ 

Deutscher Bäderverband e.V.) 

Sperrzeiten in der Gemeinde 
Todtmoos  
Aus gegebenem Anlass dürfen wir auf die 
Sperrzeitregelung in der Gemeinde Todt-
moos hinweisen: 
 
Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirt-
schaften sowie für öffentliche Vergnügungs-
stätten in Gemeindegebiet Todtmoos be-
ginnt allgemein um 02.00 Uhr. In der Nacht 

zum Samstag und zum Sonntag beginnt die 
Sperrzeit um 03.00 Uhr. Sie endet jeweils 
um 6 Uhr. 
 
Für gastronomische Betriebe mit Außenbe-
wirtung und bei Veranstaltungen im ‚Alten 
Kurpark’ wurde für die Bewirtung im Frei-
en der Beginn der Sperrzeit allgemein auf 
23.00 Uhr festgesetzt. 
 
Um Beachtung wird gebeten. 

Fundbüro aktuell 
Folgende Gegenstände wurden in den letz-
ten Wochen auf dem Fundbüro der Gemein-
de Todtmoos abgegeben:  
 
1 Ring 
1 Lesebrille 

(beides im Schmidts-Markt gefunden)  
 
Die Fundgegenstände können von den 
rechtmäßigen Eigentümern während der 
üblichen Öffnungszeiten auf dem Rathaus, 
St.-Blasier-Straße 2, abgeholt werden. 

Veranstaltungshinweis für 
interessierte Milchkuh- und 
Mutterkuhalter 
Die Tierhaltungsberatung und Übergebietli-
che Weideberatung des Landratsamts Lör-
rach veranstaltet mit Referenten des Land-
wirtschaftlichen Zentrums (LAZBW) aus 
Aulendorf 

am Mittwoch, den 19.02.2014 
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
im Forum (Constanze-Weber-Gasse, 
neben dem Rathaus) der Stadt Zell i. W. 

ein Seminar zum Thema: 
„Milchvieh- und Mutterkuhhaltung unter 
dem Aspekt Landschaftsplege und Nut-
zung von Extensivgrünland“ 
 
Telefonische oder Online-Anmeldung ist er-
forderlich bis spätestens 16.02.2014 unter: 

Landratsamt Lörrach 
Fachbereich Landwirtschaft 
Palmstr. 3 
79539 Lörrach 
 
Telefon: 07621/410-4443 oder -4449 
Email: 
martina.krietemeyer@loerrach-landkreis.de 
oder diethild.wanke@loerrach-landkreis.de 

"Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht immer besser zu werden trachten."

Gottfried Keller (1819-1890), schweizerischer Dichter (Der grüne Heinrich) 
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Gemeinde Todtmoos 
Landkreis Waldshut 

Öffentliche Bekanntma-
chung der Wahl des Ge-
meinderats am 25. Mai 2014  
1. Am Sonntag, dem 25. Mai 2014 indet 
die regelmäßige Wahl des Gemeinderats 
statt.   

Dabei sind auf 5 Jahre zu wählen:  
 
1.1 Gemeinderäte  

 
Mitglieder 
(Anzahl) Stadt / Gemeinde
10  Todtmoos  

2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, 
Wahlvorschläge für diese Wahl(en) 
frühestens am Tag nach dieser Be-
kanntmachung und spätestens am 

 27. März 2014  bis 18:00 Uhr beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses – Bürgermeisteramt 
Todtmoos, St. Blasier Str. 2, 79682 
Todtmoos  schriftlich einzureichen. 

2.1  Wahlvorschläge können von Partei-
en, von mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen und von nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen eingereicht werden. 

 Eine Partei oder Wählervereinigung 
kann für jede Wahl nur einen Wahlvor-
schlag einreichen. Die Verbindung von 
Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.  

2.2  Ein Wahlvorschlag darf höchstens 
so viele Bewerber enthalten, wie 
Gemeinderäte zu wählen sind. Ein 
Bewerber darf sich für dieselbe Wahl 
nicht in mehrere Wahlvorschläge auf-
nehmen lassen.  

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich 
organisierte Wählervereinigun-
gen müssen ihre Bewerber in einer 
Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts wahlberechtigten Mit-
glieder im Wahlgebiet oder der von 
diesen aus ihrer Mitte gewählten Ver-
treter ab 20. August 2013 in geheimer 
Abstimmung nach dem in der Satzung 
vorgesehenen Verfahren wählen und 
in gleicher Weise deren Reihenfolge 
festlegen. 

 Nicht mitgliedschaftlich organisier-
te Wählervereinigungen  müssen 
ihre Bewerber in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts wahlberechtigten Anhänger der 
Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 
20. August 2013 in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der anwesen-
den Anhänger wählen und in gleicher 
Weise deren Reihenfolge festlegen. 

 Wahlgebiet ist bei der Wahl des Ge-
meinderats die Gemeinde.  

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die 
von mehreren Wahlvorschlagsträgern 
(vgl. 2.1) getragen werden (sog. ge-

meinsame Wahlvorschläge), kön-
nen in getrennten Versammlungen 
der beteiligten Parteien und Wähler-
vereinigungen oder in einer gemein-
samen Versammlung gewählt wer-
den. Die Hinweise für Parteien bzw. 
Wählervereinigungen gelten entspre-
chend. 

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer 
am Wahltag Bürger der Gemeinde ist 
und das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

 Nicht wählbar sind Bürger,
• die infolge Richterspruchs in der Bun-

desrepublik Deutschland das Wahl-
recht oder Stimmrecht nicht besitzen;

• für die zur Besorgung aller ihrer An-
gelegenheiten ein Betreuer nicht nur 
durch einstweilige Anordnung bestellt 
ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis des Betreuers die in § 1896 
Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten Angele-
genheiten nicht erfasst;

• die infolge Richterspruchs in der Bun-
desrepublik Deutschland die Wählbar-
keit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzen.

• Unionsbürger (Staatsangehörige ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer 
zivilrechtlichen Einzelfallentschei-
dung oder einer strafrechtlichen Ent-
scheidung des Mitgliedstaates, des-
sen Staatsangehörige sie sind, die 
Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten
• den Namen der einreichenden Partei 

oder Wählervereinigung und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese. Wenn die einreichende 
Wählervereinigung keinen Namen 
führt, muss der Wahlvorschlag ein 
Kennwort enthalten;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) der Bewerber;

• bei Unionsbürgern muss ferner die 
Staatsangehörigkeit angegeben wer-
den.

 Die Bewerber müssen in erkennbarer 
Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder 
Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein. Für keinen Bewerber dürfen 
Stimmenzahlen vorgeschlagen wer-
den. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und 
von mitglied- schaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen müssen 
von dem für das Wahlgebiet zustän-
digen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 
Besteht der Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigte aus mehr als drei 
Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des 
Vorsitzenden oder seines Stellvertre-
ters. 

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählerver-
einigungen sind von den drei Unter-
zeichnern der Niederschrift über die 
Bewerberaufstellung (Versammlungs-
leiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) 
persönlich und handschriftlich zu 
unterzeichnen.  

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählervereinigungen 
sind von den jeweils zuständigen 
Vertretungsberechtigten jeder der be-
teiligten Gruppierungen nach den für 
diese geltenden Vorschriften zu unter-
zeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 
2 S. 4 und 5 Kommunalwahlordnung 
- KomWO -). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außer-
dem unterzeichnet sein für die Wahl 
des Gemeinderats von 10 Personen, 
die im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
wahlberechtigt sind (Unterstützungs-
unterschriften). 

 Dieses Unterschriftenerfordernis 
gilt nicht für Wahlvorschläge 

• von Parteien, die im Landtag oder bis-
her schon in dem zu wählenden Or-
gan vertreten sind;

• von mitgliedschaftlich und nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigungen, die bisher schon in 
dem zu wählenden Organ vertreten 
sind, wenn der Wahlvorschlag von 
der Mehrheit der für diese Wählerver-
einigung Gewählten unterschrieben 
ist, die dem Organ zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Wahlvorschlags 
noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften 
 müssen auf amtlichen Formblättern 

einzeln erbracht werden. Die Form-
blätter werden auf Anforderung vom 
Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses oder wenn der Gemeinde-
wahlausschuss noch nicht gebildet 
ist, vom Bürgermeister - Bürgermeis-
teramt Todtmoos, St. Blasier Str. 
2, 79682 Todtmoos - kostenfrei ge-
liefert. Als Formblätter für die Unter-
stützungsunterschriften dürfen nur 
die von den genannten Personen 
ausgegebenen amtlichen Vordrucke 
verwendet werden. Bei der Anforde-
rung ist der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der einreichenden Par-
tei oder Wählervereinigung bzw. das 
Kennwort der Wählervereinigung an-
zugeben. Ferner muss die Aufstellung 
der Bewerber in einer Mitglieder-/Ver-
treter- oder Anhängerversammlung 
(vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2  Die Wahlberechtigten, die den Wahl-
vorschlag unter- stützen, müssen 
die Erklärung auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich un-
terzeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag der 
Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners sowie der Tag der 
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Unterzeichnung anzugeben. Unions-
bürger als Unterzeichner, die nach § 
22 des Meldegesetzes von der Mel-
deplicht befreit und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, müssen 
dem Formblatt außerdem den Nach-
weis für die Wahlberechtigung durch 
eine Versicherung an Eides statt mit 
den Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 
2 i. V. m. Abs. 3 KomWO anschließen. 
Sind die Betreffenden aufgrund der 
Rückkehrregelung nach § 12 Abs. 1 S. 
2 Gemeindeordnung (GemO) wahlbe-
rechtigt, müssen sie dabei außerdem 
erklären, in welchem Zeitraum sie vor 
ihrem Wegzug oder vor Verlegung der 
Hauptwohnung aus der Gemeinde 
dort ihre Hauptwohnung hatten. 

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Wahlvorschlag für dieselbe Wahl un-
terzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge für eine Wahl unterzeich-
net, so ist seine Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen für diese Wahl un-
gültig. 

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der 
Aufstellung der Bewerber durch eine 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhänger-
versammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig. 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gel-
ten entsprechend auch für gemeinsa-
me Wahlvorschläge. 

2.10  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
• eine Erklärung jedes vorgeschlage-

nen Bewerbers, dass er der Aufnah-
me in den Wahlvorschlag zugestimmt 
hat; die Zustimmungserklärung ist 
unwiderrulich;

• von einem Unionsbürger als Bewer-
ber eine eidesstattliche Versicherung 
über seine Staatsangehörigkeit und 
Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine 
Bescheinigung der zuständigen Ver-
waltungsbehörde seines Herkunfts-
mitgliedstaates über die Wählbarkeit;

• Unionsbürger, die aufgrund der Rück-
kehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 
GemO wählbar und nach den Bestim-
mungen des § 22 Meldegesetzes von 
der Meldeplicht befreit und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, 
müssen in der o. g. eidesstattlichen 
Versicherung ferner erklären, in wel-
chem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug 
oder vor Verlegung der Hauptwoh-
nung aus der Gemeinde dort ihre 
Hauptwohnung hatten;

• eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Aufstellung der Bewerber in 
einer Mitglieder-/Vertreter- oder An-
hängerversammlung (vgl. 2.3). Die 
Niederschrift muss Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der 
Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhän-
ger und das Abstimmungsergebnis 
enthalten; außerdem muss sich aus 

der Niederschrift ergeben, ob Ein-
wendungen gegen das Wahlergebnis 
erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. 
Der Leiter der Versammlung und zwei 
wahlberechtigte Teilnehmer haben 
die Niederschrift handschriftlich zu 
unterzeichnen; sie haben dabei ge-
genüber dem Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses an Eides 
statt zu versichern, dass die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer 
Reihenfolge in geheimer Abstimmung 
durchgeführt worden sind; bei Partei-
en und mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen müssen sie 
außerdem an Eides statt versichern, 
dass dabei die Bestimmungen der 
Satzung der Partei bzw. Wählerverei-
nigung eingehalten worden sind;

• die erforderliche Zahl von Unterstüt-
zungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern 
der Wahlvorschlag von wahlberech-
tigten Personen unterzeichnet sein 
muss; ggf. einschließlich der erfor-
derlichen eidesstattlichen Versiche-
rungen nicht meldeplichtiger Unions-
bürger als Unterzeichner (vgl. 2.9.2);

 Der Vorsitzende des Gemeindewahl-
ausschusses gilt als Behörde im Sin-
ne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist 
zur Abnahme der Versicherungen an 
Eides statt zuständig. Der Vorsitzen-
de des Gemeindewahlausschusses 
kann außerdem verlangen, dass ein 
Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis oder Reisepass vorlegt 
und seine letzte Adresse in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Ver-
trauensleute mit Namen und An-
schrift bezeichnet werden. Sind kei-
ne Vertrauensleute benannt, gelten 
die beiden ersten Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Vertrauensleu-
te. Soweit im Kommunalwahlgesetz 
und in der Kommunalwahlordnung 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und 
Erklärungen von Wahlorganen entge-
genzunehmen. 

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, Nie-
derschriften über die Bewerberauf-
stellung, eidesstattliche Erklärungen 
und Zustimmungserklärungen sind 
auf Wunsch erhältlich beim Bürger-
meisteramt Todtmoos, St. Blasier 
Str. 2, 79682 Todtmoos.  

3.  Hinweise auf die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis auf Antrag nach 
§ 3 Abs. 2 und 4 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Ge-
meindewahlen  durch Wegzug oder 
Verlegung der Hauptwohnung aus 
der Gemeinde verloren haben und 
vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwoh-

nung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, 
nur  auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen.  

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die 
Wahl des Kreistags  durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis verloren haben 
und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in den 
Landkreis zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, 
wenn sie am Wahltag noch nicht drei 
Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein 
Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis gestellt wird, nicht iden-
tisch mit der Gemeinde, von der aus 
der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine 
Hauptwohnung verlegt hat, ist dem 
Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis eine Bestätigung über 
den Zeitpunkt des Wegzuges oder 
der Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizu-
fügen. Die Bestätigung erteilt kosten-
frei die Gemeinde, aus der der Wahl-
berechtigte seinerzeit weggezogen ist 
oder aus der er seine Hauptwohnung 
verlegt hat.  

3.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die 
nach § 22 Meldegesetz nicht der Mel-
deplicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, wer-
den ebenfalls nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Ei-
des statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlord-
nung anzuschließen.  

Die Anträge auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis müssen schriftlich ge-
stellt werden und spätestens bis zum 
Sonntag, 4. Mai 2014 (keine Verlänge-
rung möglich) eingehen beim Bürger-
meisteramt Todtmoos, St. Blasier Str. 2, 
79682 Todtmoos.  

Vordrucke für diese Anträge und Erklä-
rungen hält das Bürgermeisteramt Todt-
moos, St. Blasier Str. 2, 79682 Todtmoos  
bereit.  Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.  

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der 
Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, so-
fern er nicht gleichzeitig einen Wahlschein 
beantragt hat.  

Todtmoos, den 07.02.2014 
Bürgermeisteramt Todtmoos 
Herbert Kiefer, Bürgermeister 
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Gerichts- und Sprechtage 
des Arbeitsgerichts Lörrach 
in Waldshut am: 
Gerichtstag:  Dienstag,  den 11.02.2014  
im Amtsgerichtsgebäude,  Bismarckstr. 23, 
Waldshut, 1. OG, Sitzungssaal Nr. 26  

Sprechtag:  Mittwoch, den 12.02.2014  im  
Amtsgerichtsgebäude,  Bismarckstr. 19a, 
1. OG Zimmer Nr. 110 

Landespreis für junge 
Unternehmen 
Baden-Württemberg hat viele gute Unter-
nehmen. Wir suchen die besten. 
Baden-Württembergs Wirtschaft nimmt im 
nationalen und europaweiten Vergleich ei-
nen Spitzenplatz ein. Diese Position ver-
dankt es seinen vielen leistungsstarken 
Unternehmen – und den Köpfen, die sie 
erfolgreich führen. Es sind Unternehmer mit 
neuen Ideen, die das Land für die Zukunft 
i t machen. 
 
Diese Persönlichkeiten wollen die Landes-
regierung und die L-Bank mit dem Landes-
preis für junge Unternehmen auszeichnen.

Führen Sie ein junges Unternehmen mit ei-
ner guten Geschäftsidee? Haben Sie eine 
innovative Dienstleistung oder ein neuarti-
ges Verfahren auf den Markt gebracht? Ist 
Ihre Firma im Bereich nachhaltiges Wirt-
schaften erfolgreich? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Teilnehmen können alle baden-württem-
bergischen Unternehmen, die nach dem 
01.01.2003  gegründet oder übernommen 
wurden und Bilanzzahlen für mindestens 
zwei volle Bilanzjahre vorlegen können. 
 
Die Ausschreibung für den mit insgesamt 
100.000 EUR dotierten Landespreis beginnt 
am 01.02.2014. 
 
Die Ausschreibung endet am 31.03.2014. 
 
Bewerbungs- und Ausschreibungsunterlagen 
sind unter www.landespreis-mitmachen.de 
oder in den Rathäusern erhältlich. 

 

31. Landespreis für Heimat-
forschung 2014 
Informationen 
Mit dem Landespreis werden in sich ge-
schlossene Einzelwerke ausgezeichnet, die 
auf eigener Forschungsleistung beruhen. 
Dies soll durch ein Verzeichnis der verwen-
deten Quellen und durch entsprechende 
Literaturhinweise deutlich werden. Die Ar-
beiten dürfen nicht im Zusammenhang mit 
einer wissenschaftlichen Ausbildung bzw. 
einer darauf aufbauenden berul ichen Tä-
tigkeit stehen. Eine Arbeit kann nur einmal 

eingereicht werden. Bereits ausgezeichne-
te Preisträgerinnen und Preisträger werden 
nicht mehr berücksichtigt. Nach dem 30. 
Lebensjahr können sich Jugendförderpreis-
trägerinnen und Jugendförderpreisträger 
sowie Schülerpreisträgerinnen und Schüler-
preisträger erneut bewerben. Über die Ver-
gabe entscheidet eine Jury, die sich aus je 
acht Vertretern der Stifter zusammensetzt. 
Für den Schülerpreis können Arbeiten ein-
gereicht werden, die wissenschaftlichen Kri-
terien noch nicht voll entsprechen. 
 
Bewerbung 
Für die Bewerbung stehen Prospekte zur 
Verfügung, die über die Homepage www.
landespreis-fuer-heimatforschung.de er-
hältlich sind oder auf den Rathäusern aus-
liegen.  

Einsendeschluss ist am 30. April 2014, für 
den Schüler- und Jugendförderpreis ist der 
Einsendeschluss am 31. Mai 2014. 

 

In Todtmoos feiern folgende Jubilare in 
den nächsten Tagen Geburtstag:

Am 08.02.2014 
Herr Klaus Riecken, 
Kirchbergstr. 28 A,  70 Jahre 

Frau Berta Mutter, 
Alte Dorfstr. 23, 81 Jahre 

Am 09.02.2014
Herr Kurt Weber, 
Wehratalstr. 11,  86 Jahre 

Frau Emma Franziska Kummerer, 
Hauptstr. 28,  92 Jahre 

Am 10.02.2014
Herr Dr. Gerhard Heeß, 
Amselgasse 2,  70 Jahre 

Am 12.02.2014
Frau Ursula Keller, 
Gersbacher Str. 4,  70 Jahre 

Am 14.02.2014
Herr Stefan Klingler, 
Forsthausstr. 13,  81 Jahre 
 
Die Gemeindeverwaltung gratuliert Ih-
nen und allen Geburtstagsjubilaren recht 
herzlich und wünscht Ihnen viele glückli-
che, gesunde Jahre. 

Ärztlicher Notdienst: 
Notruf 112 – 
Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst 
und Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist 
in ganz Deutschland und vielen weiteren 
europäischen Ländern Ihre direkte Verbin-
dung zur Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, 
bei Unfall mit Verletzten oder bei plötzlichen 
schweren gesundheitlichen Problemen er-
reichen Sie mit der Telefonnummer 112 am 
Tag und in der Nacht die Integrierte Leitstel-
le, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. Bitte 
machen Sie folgende Angaben: 

-  Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand? 
-  Was  ist geschehen? 
-  Wie viele  Verletzte/Betroffene sind zu 

versorgen? 
-  Welche  Verletzungen oder Krankheits-

zeichen haben die Betroffenen? 
Wichtig  zum Schluss: 
-  Warten  Sie immer auf Rückfragen der 

integrierten Leitstelle!  

Missbrauch des Notrufes, etwa für 
Scherze, wird bestraft. 

 

Ärztlicher Wochenend-
dienst: 07751-19222 

 

Apothekennotdienst ab 
Samstag, 08.02.2014: 
Samstag, 8.30 Uhr bis Sonntag,8.30 Uhr:
Kur-Apotheke Höchenschwand,
07672-890
Stadt-Apotheke Wehr, 07762-52280  

Sonntag, 8.30 Uhr bis Montag,8.30 Uhr:
Agathen-Apotheke Fahrnau, 07622-63343

Montag, 8.30 Uhr bis Dienstag,8.30 Uhr:
Albert-Schweitzer-Apotheke 
Bad Säckingen, 07761-2696  

Dienstag, 8.30 Uhr bis Mittwoch, 
8.30 Uhr:
Kur Apotheke Todtmoos, 07674-922014

Mittwoch, 8.30 Uhr bis Donnerstag, 
8.30 Uhr:
Bergsee-Apotheke Bad Säckingen, 
07761-7486

Donnerstag, 8.30 Uhr bis Freitag, 
8.30 Uhr:
Thoma-Apotheke Bernau, 07675-627
Hirsch-Apotheke Schopfheim, 07622-7655

Freitag, 8.30 Uhr bis Samstag,8.30 Uhr:
Fridolins-Apotheke Bad Säckingen, 
07761-57657
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Weitere Apotheken-Notdienste in der Um-
gebung können unter der Telefonnummer 
01805/002963 (14 ct/min aus dem deutschen 
Festnetz, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunk-
netzen) oder im Internet unter http://lakbw.
notdienst-portal.de abgefragt werden. 

 

Landratsamt Waldshut 
Fit in den Frühling - Gesundheitsaktions-
wochen 2014 vom 5. März – 17. April 
Zum neunten Mal inden zwischen Fasnacht 
und Ostern die Gesundheitsaktionswochen 
statt. Viele Menschen nutzen diese Zeit, um 
sich nach den „tollen Tagen“ zu besinnen 
und Körper und Geist wieder in Form zu 
bringen. Vielleicht ist es auch für Sie eine 
gute Möglichkeit, einmal das eigene Kon-
sum- und Alltagsverhalten zu überdenken 
und Neues auszuprobieren. Bei „Fit in den 
Frühling“ inden Sie Angebote, die Ihnen 
helfen, Ihre guten Vorsätze erfolgreich in die 
Tat umzusetzen und durchzuhalten. Starten 
Sie it in den Frühling!  
Die Angebote:  

Genussvoller Start in den Frühling  
Weg mit dem Winterspeck 
Mittwoch, 26. März, 18.00 Uhr, Landwirt-
schaftsamt, Gartenstr. 7 in Waldshut 
Kostenfreie Teilnahme ohne Anmeldung!  

laufmeinherz 
Laufen macht glücklich 
Vortrag am 17. März, 18 Uhr, DAK Waldshut, 
Viehmarktplatz 1 
Lauftreff ab 20. März, 5 mal um 8 Uhr am 
Langensteinstadion Tiengen. Teilnahmege-
bühr incl. Vortrag und Laufbetreuung: 100 € 
Kostenbeteiligung durch die DAK mög-
lich, Anmeldung erforderlich 

Mal loslassen!  
Progressive Muskelentspannung 
Beginn: 10. März -Vier Kursabende jeweils 
montags 19.00 – 20.30 Uhr, Viehmarktplatz 
1, Waldshut 
Teilnahmegebühr: 80 € 
Kostenbeteiligung durch die DAK mög-
lich, Anmeldung erforderlich 

Yoga in der Fastenzeit 
Erweckende Übungen für Leib und 
Gemüt 
Samstag 29. März, 9.30 - 18.00 Uhr - 
Sonntag 30. März., 9.00 - 16.00 Uhr 
Seminarhaus Heidewuhr, Rickenbach / 
Bergalingen. Es besteht die Möglichkeit zur 
Übernachtung! 
Teilnahmegebühr: 100 € inkl. Verplegung; 
Übernachtung kostet extra 
Anmeldung erforderlich 

Leben und nicht gelebt werden 
Für sich selbst sorgen und entspannen 
Samstag, 15. März, 9:30-17.00 Uhr und 
Sonntag, 16. März, 9.30-16.00 Uhr. Vieh-
marktplatz 1, Waldshut 
Teilnahmegebühr: 150 €, 

Anmeldung erforderlich  

Die Kraft des Lachens 
Lachyoga gegen Stress 
Donnerstag, 3. April, 17.00 – 19.30 Uhr, 
Landratsamt Waldshut, Kaiserstr. 110, 
Waldshut 
Teilnahmegebühr 15 €, 
Anmeldung erforderlich  

Mitmachen können alle, die sich für den 
Frühling in Form bringen wollen. 

Bei Fragen und Anmeldungen: 
Landratsamt Waldshut, 
Wilfried Könnecker 
Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen 
Tel. 07751 86 43 44 
E-Mail 
wilfried.koennecker@landkreis-waldshut.de 

Das komplette Programm inden Sie im 
Internet auf www.sucht-waldshut.de  

 

Sprechtag der Barmer  
Ersatzkasse, Geschäftsstelle 
Bad Säckingen 
am Dienstag, den 11.02.2014 von 16.00 
– 17.00 Uhr im  Rathaus Todtmoos, 
St.-Blasier.-Str. 2.  

Den Besuch beim Sprechtag unbedingt 
bei der BEK Bad Säckingen telefonisch 
anmelden: Tel. Nr. 0800 332060 296602 
(Neue Rufnummer!) 

 

Selbsthilfegruppe für Ange-
hörige von Suizidopfern 
Die Selbsthilfegruppe für Angehörige und 
Freunde von Suizidopfern trifft sich jeweils am 
ersten Mittwoch im Monat um 19:30 in den 
Räumen des Caritasverbandes Hochrhein, 
Poststraße 1, 79761 Waldshut-Tiengen. 

Ansprechpartnerin ist Frau Dagmar Reinker, 
Tel. 07751/ 2606, 
E-Mail: d-reinker@t-online.de oder 
Caritasverband Hochrhein, Barbara Scholz, 
Tel. 07751/ 8011-33, 
E- Mail: b.scholz@caritas-hochrhein.de 

 

Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg 
Vortrag „Erwerbsgemindert oder berufs-
unfähig – was wäre wenn?“ 

1. Wann liegt Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung vor?

2. Wie lange wird die Rente gezahlt?

3. Darf ich hinzuverdienen?

am Montag, 24.03.2014 um 16.30 Uhr bei 
der Deutschen Rentenversicherung in Frei-
burg, Heinrich-von-Stephan-Straße 3 

Anmeldung unter 0761-207070 

„Mütterrente“: Vorsorglicher 
Antrag unnötig 
Derzeit gehen bei der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Baden-Württemberg 
zahlreiche formlose Anträge auf Neuberech-
nung von Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder ein. Entsprechende 
Musterschreiben, die vielerorts ausliegen, 
per E-Mail verschickt oder im Bekannten-
kreis weitergegeben werden, suggerieren, 
dass diese Anträge notwendig seien. 

Die DRV Baden-Württemberg weist darauf 
hin, dass nach derzeitigem Stand des Ge-
setzesvorhabens der Zuschlag für vor 1992 
geborene Kinder bei bereits bestehenden 
Renten automatisch erfolgen soll. Soweit 
eine Rentengewährung noch nicht vorliegt, 
Kindererziehungszeiten im Versicherungs-
konto aber bereits vorgemerkt sind, sollen 
weitere Kindererziehungszeiten ebenfalls 
automatisch berücksichtigt werden. Des-
halb sind vorsorgliche Anträge unnötig. Im 
Anschluss an die genaue gesetzliche Aus-
gestaltung der „Mütterrente“ werden die 
Betroffenen über die weitere Vorgehens-
weise im Rahmen der Hinweisplicht des 
gesetzlichen Rentenversicherungsträgers 
informiert. 

Auskünfte unter 0761 207070, 07621 
4225610, 07751 89580,Servicetelefon 0800 
100048024 sowie unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. 

 

Katholische Kirchengemeinde 
Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos 
Telefon: 07674 462 
Telefax: 07674 451 
e-mail: sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 
Homepage: 
www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
www.se-todtmoos-bernau.de 
 
Samstag, 08.02. - Sühnenacht 
18.00-19.00 Uhr Beichtgelegenheit 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
20.00-22.30 Uhr Anbetung vor ausgesetz-
tem Allerheiligsten mit Festpredigt 
Anschl. Hl. Messe 
 
Sonntag, 09.02.  
8.30 Uhr Beichtgelegenheit 
9.00 Uhr Rosenkranz 
9.30 Uhr Eucharistiefeier 
11.00 Uhr Eucharistiefeier 
15.30 Uhr Kirchenführung 
 
Mittwoch, 12.02.  
8.30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9.00 Uhr Hl. Messe 
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Donnerstag, 13.02. - Gebetswallfahrt um 
Geistliche Berufungen 
14.00 Uhr Beichtgelegenheit 
14.30 Uhr Rosenkranz 
15.00 Uhr Eucharistiefeier  

Freitag, 14.02.  
8.30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9.00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst 
15.00-16.00 Uhr Beichtgelegenheit 

Evang. Kirchengemeinde 
Todtmoos 
St.- Blasier-Str. 5, 79682 Todtmoos, 
Tel.: 07674-371, Fax.: -1027  

Sekretariat: 
Donnerstags von 9.00-12.30 Uhr, 
Tel. 371, Fax. 1027, 
E-Mail: todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage: www.ev-kirche-todtmoos.de 

Sprechzeit: Gemeindediakon Bendig nach 
Vereinbarung Tel.: 371 
 
Gottesdienste:  

Sonntag, 09.02.14 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfr. Markus Wagenbach)  

Sonntag, 16.02.14 
10.00 Uhr Gottesdienst (Gemeindediakon 
Jürgen Bendig)  
 
Veranstaltungen: 

Dienstag, 11.02.14 
19.00 Uhr „Märchen – Geschichten für 
die Seele“ (Gemeindediakon Jürgen Ben-
dig), Klinik Wehrawald  
Donnerstag, 13.02.14 
15.00 Uhr Seniorenkreis Ev. Gemeinde-
saal Todtmoos  
 
Neuer Kurs „Sterbebegleitung“ 
Möglichst viel Lebensqualität für Schwer-
kranke in der letzten Zeit ihres Lebens zu 
erhalten, ihnen und ihren Angehörigen bei-
zustehen, ist das Ziel und die Aufgabe von 
Sterbebgleitern. In unserer Region sind sie 
im Verein Hospizdienst Hochrhein in drei 
Gruppen organisiert (Bad Säckingen, Bonn-
dorf, Waldshut). Sie werden dort in regelmä-
ßigen Treffen begleitet und weitergebildet. 
Der Verein sucht zurzeit wieder Verstärkung 
für den ehrenamtlichen Dienst und bietet ei-
nen neuen Ausbildungskurs an. Er wendet 
sich an Frauen und Männer, die sich mit 
dem Thema Sterben und Tod auseinander-
setzen, ohne dabei selbst in einer akuten 
Trauerphase zu sein. Der Kurs indet vom 
Juli 2014 bis März 2015 in Abend- und Wo-
chenendveranstaltungen und einem Prakti-
kum statt. 
Interessierte erfahren Genaueres an einem 
Infoabend. Wie bieten ihn an drei Orten an: 
In Waldshut am Montag, den 10.03.14 um 
19.30 Uhr im Caritasverband Hochrhein, 
Poststr. 1, 
in Bad Säckingen am Montag, den 17.03.14 
um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Evang. 
Kirche, Rheinallee 15, 

in Bonndorf am Montag, den 24.03.14 um 
19.30 Uhr im Paulinerheim, Kirchstr. 16 

Anmeldungen und Fragen nehmen die Ko-
ordinatorinnen gerne entgegen unter der 
Tel. Nr. 07751 802333 

 

Ökumenische öffentliche 
Bücherei 
Grüntalstraße 2, 79682 Todtmoos 
Tel. 07674 92 08 82  
E-Mail: die.buecherei@gmx.de, 
Homepage: www.se-todtmoos-bernau.de/
todtmoos/buecherei und 
http://ev-kirche-todtmoos.de/buecherei.html 

Aktueller Medienbestand: 
www.bibkat.de/buechereitodtmoos 
 
Geöffnet:  
Montag  17:00 - 18:30 Uhr 
Freitag  16:00 - 17:30 Uhr 

Kolleg St. Blasien 
Anmeldung für Klasse 5 am Kolleg 

Das Kolleg St. Blasien lädt die Schülerin-
nen und Schüler der 4. Klassen sowie de-
ren Eltern zu einem Informationsnachmittag 
herzlich ein. Am Freitag, 14. März, wird die 
Schulleitung um 17 Uhr im Festsaal (1. OG) 
das Kolleg mit seinem breiten pädagogi-
schen Angebot vorstellen. Dabei werden 
auch die unterschiedlichen Sprachen in 
ihren Besonderheiten und Schwerpunk-
ten präsentiert werden, eine Hausführung 
wird außerdem angeboten. Interessierte 
Eltern können jetzt vorab ein Informations-
paket (Infobrief und Anmeldeunterlagen) im 
Schulsekretariat telefonisch (Tel. 07672/27-
209) oder per E-Mail anfordern: 
schulleitung@kolleg-st-blasien.de 
 
Anmeldung für das neue Aufbaugymnasium 
am Kolleg Der Weg zum Abitur führt für viele 
Schülerinnen und Schüler heute über einen 
mittleren Abschluss. Deshalb hat das Kolleg 
St. Blasien für diese Nachfrage im vergange-
nen Schuljahr sein pädagogisches Angebot 
durch ein dreijähriges Aufbaugymnasium er-
folgreich erweitert. Das Aufbaugymnasium 
bietet Schülerinnen und Schülern mit mittle-
rem Bildungsabschluss (auch mit nur einer 
Fremdsprache) die Möglichkeit, innerhalb 
von drei Jahren ihren Bildungsweg bis zum 
allgemeinbildenden Abiturabschluss fort-
zusetzen. Anmeldungen für das neue Auf-
baugymnasium am Kolleg werden bis zum 
15. Februar 2014 entgegengenommen. Das 
Anmeldeformular für das Aufbaugymnasium 
gibt es auf der Internetpräsenz des Kollegs 

oder im Schulsekretariat telefonisch (Tel. 
07672/27-209). Weitere Informationen zum 
dreijährigen Aufbaugymnasium: http://www.
kolleg-st-blasien.de/aufbaugymnasium 
 
Schulführungen am Kolleg 
Die Schulleitung des Kolleg St. Blasien bie-
tet weitere Hausführungen an und informiert 
über das pädagogische Konzept sowie das 
breite Bildungsangebot am Kolleg. Das An-
gebot richtet sich vor allem an Eltern der 
Grundschülerinnen und -schüler (Klassen 
4) mit ihren Kindern sowie an Interessenten 
für das neue Aufbaugymnasium, die aus-
gehend vom mittleren Bildungsabschluss 
in drei Jahren das allgemeinbildende Ab-
itur erreichen wollen. Die Schulführungen 
inden am Freitag, 7. Februar, 14. Februar 
und 21. Februar jeweils um 16:00 Uhr statt. 
Treffpunkt ist die Pforte des Kollegs. Es wird 
um eine kurze Anmeldung gebeten unter 
Telefon 07672–270 (Kollegspforte). 

Volkshochschule Buch 
25. – 29. März 2014: 
Städtereise nach Flandern 
Anmeldeschluss: 08.02.2014. 

Informationen: Reiseleiter Jürgen Munzert, 
Tel. 07753-680 

Gewerbe Akademie  
Schopfheim 
Excel für Fortgeschrittene 
Die Gewerbe Akademie bietet ab dem 12. 
März an ihrem Standort in Schopfheim ei-
nen Aufbaukurs in Excel an. 
Auskünfte: Telefon 07622 6868-15 oder un-
ter www.wissen-hoch-drei.de 

Katholisches Bildungswerk  
Computerkurse im Frühjahr  
Das katholische Bildungswerk bietet im 
Frühjahr erschiedene Computerkurse an. 
In einer kleinen Gruppe mit maximal neun 
Teilnehmern ist die individuelle Betreuung 
möglich, so dass auch Anfänger ohne Angst 
an den Kursen teilnehmen können. 

• PC-Einsteigerkurs
• WORD-Grundkurs   

(Textverarbeitung)
• EXCEL-Grundkurs   

(Tabellenkalkulation)
• Präsentieren mit PowerPoint
• Digital Fotograieren und   

Bildbearbeitung
• Internet-Grundkurs
 
Kursdauer: 18 Unterrichtseinheiten an 6 Ta-
gen. Die Kurse inden bei genügender Be-
teiligung im Computerraum der Grundschu-
le Strittmatt statt.  

Termine nach Absprache 

INFOS und ANMELDUNG direkt beim Kurs-
leiter Peter Palmer (07754-1714). 
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Öffnungszeiten 
Heimatmuseum und Bergwerk 
siehe Seite 2 

Öffentliche Hallenbäder 
in Herrischried, Tel. 07764-9335894 
Montag und Dienstag geschlossen 
Mittwoch und Freitag 11.00-21.00 Uhr 
Donnerstag 09.00-13.00 Uhr 
Samstag 11.00-16.00 Uhr 
Sonntag und Feiertag 10.00-18.00 Uhr 
 
in Görwihl, Tel. 07754-351
Montag (Warmbadetag 
30 Grad)  15.00-21.00 Uhr 
Mittwoch  15.00-21.00 Uhr 
Freitag  16.00-20.00 Uhr 
Samstag und Sonntag 14.30-17.30 Uhr 
 
in Wehr, Tel. 07762-808503 
Montag  geschlossen
Dienstag  07.00-11.00 Uhr 
und  14.00-21.00 Uhr 
Mittwoch  07.00-11.00 Uhr 
und 1 4.00-21.00 Uhr
Donnerstag 07.00-08.30 Uhr  
Freitag  07.00-11.00 Uhr 
und  14.00-21.00 Uhr 
Samstag  09.00-18.00 Uhr 
Sonntag  09.00-18.00 Uhr 
 
in Menzenschwand
Revital Bewegungsbad, Tel. 07675-929104 
Öffnungszeiten täglich 10.00-21.00 Uhr 
 

Veranstaltungshinweis 
Vortrag mit Walter Strohmeier: „Anfänge 
des Skilaufs“ am 17.02.2014 

Anfänge des Skilaufs: Wie es mit dem Ski-
lauf auf dem Feldberg begann und wie sich 
der Wintersport im Schwarzwald entwickelt 
hat, erzählt Walter Strohmeier, ein Enkel des 
Skipioniers Ernst Köpfer, bei einer Vortrags-
veranstaltung von „Aktives Todtmoos“ am 
Montag, den 17. Februar 2014, im Schin-
delpeter, Hotel „Fünf Jahreszeiten“ in Todt-
moos. Walter Strohmeier (auf dem Foto bei 
Dreharbeiten des SWR in Bernau) schöpft 
bei seinen Erzählungen aus dem umfang-
reichen und von ihm seit über 27 Jahren 
stets erweiterten Archiv seines Großvaters. 
Beginn der Veranstaltung ist um 19.15 Uhr. 

Veranstaltungsübersicht  
vom 07.02.14 bis 14.02.14 
Ausstellung „Licht und Relexionen“ 
Malerische Landschaften von Elena 
Romanzin im Todtmooser Rathaus 
Montag-Freitag  08.30-11.30 Uhr 
Dienstag  14.00-18.00 Uhr 
Mittwoch  14.00-16.00 Uhr  
 
Freitag, 07. Februar 2014 
13.00 Uhr Speckseminar 
mit dem singenden Wirt 
Treffpunkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
Kostenbeitrag pro Person: 
mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
und ein Bauernschnaps gratis 
Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, 
Tel. 07674-367
Gruppenanmeldung nach Absprache  

19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
Tanz- und Cocktailnacht mit DJ Helmi
Special Cocktails zu special Preisen in der 
Lounge Alpen-Tippi, Music-Pub 
mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
 
Samstag, 08. Februar 2014
14.11 Uhr  Narrenbaumstellen  
mit den Todtmooser Zünften 
beim Rathaus 
(14.00 Uhr Abmarsch am Löwenplatz)  

15.00 Uhr Geführte Schneeschuhwande-
rung (ja nach Schneelage) oder Nordic-
Walking-Wanderung ab Hotel Rössle in 
Todtmoos-Strick 
Kostenbeitrag 10,00 € 
Voranmeldung, Tel. 07674-90660  

19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
Spitzen-Tanz- und Schlagernacht 
mit DJ Billy 
Alpen-Tippi – 3. Guggeparty mit den Gas-
seschlurbärn Bad Säckingen und Freunden 
aus der Schweiz 
 
Sonntag, 09. Februar 2014 
11.00-12.30 Yoga am Bach 
für Anfänger (3 Std.) 
14.00-15.30 mit Frau Sabine Kühner, Am 
Beerenbühl 5, Todtmoos Rütte, Anmeldung 
Tel. 07674-9248969 

15.30 Uhr Kirchenführung barocke 
Wallfahrtskirche
mit Frau Dr. Gertrud Freitag 
Treffpunkt vor der Kirche

18.00-20.00 Uhr Sport und Spaß 
mit Marc und Niko  
Geeignet für Kinder ab 12 Jahren 
Treffpunkt: Turnhalle Kurhaus Wehratal 
 
Dienstag, 11. Februar 2014 
13.00 Uhr Speckseminar 
mit dem singenden Wirt 
Treffpunkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
Kostenbeitrag pro Person: 
mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
und ein Bauernschnaps gratis 
Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, 
Tel. 07674-367
Gruppenanmeldung nach Absprache 

Mittwoch, 12. Februar 2014 
19.00 Uhr Fußball für jedermann 
ab 18 Jahren 
Treffpunkt: Turnhalle Kurhaus Wehratal  

19.15 Uhr Romantische Fackelwande-
rung mit Einkehr 
Treffpunkt Kurhaus Wehratal 
Teilnahme inklusive Fackel und Heißgetränk 
mit Gästekarte 5,00 € 
ohne Gästekarte 7,00 € 
mit Todtmooser Gästekarte frei  

Freitag, 14. Februar 2014 
13.00 Uhr Speckseminar 
mit dem singenden Wirt 
Treffpunkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
Kostenbeitrag pro Person: 
mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
und ein Bauernschnaps gratis 
Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, 
Tel. 07674-367
Gruppenanmeldung nach Absprache  

19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
Ü-30-Party mit DJ Forty 
Alpen-Tippi, Music-Pub 
mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 

Aus der Nachbarschaft 
07.+09.02.14 - St. Blasien 
jeweils 19.00 Uhr: Kino im Kursaal, Kampf-
kunst-Epos „The Grandmaster“  

08.02.14 - Wehr-Ölingen
14.00-16.00 Uhr Fasnachtskleiderverkauf / 
evang. Kirchengemeinde und Narrenzunft 
Ölingen mit Bewirtung (Kaffee und Kuchen) 
im katholischen Pfarrheim Ölingen  

08.02/09.02.14 - Bernau 
Internationales Schlittenhunderennen 
Bernau  

09.02.14 - Hinterzarten
17.00 Uhr Kammerchor Hochschwarzwald 
„Requiem von Colin Mawby“ in der evange-
lischen Kirche Hinterzarten  

St. Blasien 
bis 15.04.14 Ausstellung „Kolibri: In allen 
Farben des Regenbogens“
Dienstag bis Sonntag von 14.30-17.00 Uhr 
im Museum St.Blasien 

Gästeehrung 
Der „Heilklimatische Kurort“ Todtmoos freut 
sich immer wieder über Gäste, die in un-
serem gemütlichen Schwarzwalddorf eine 
zweite Heimat gefunden haben. Da diese 
Urlauber meistens denselben Gastgeber 
wählen, sind hier schon kleinere und grö-
ßere Freundschaften entstanden. Bürger-
meister Herbert Kiefer, sowie das Team der 
Tourist-Info Todtmoos freuen sich, folgende 
Gäste für ihre Treue ehren zu dürfen.  

25mal 
Frau Corinna Mieske und Herr Oliver 
Becher aus Berlin 
Haus Talblick, Fam. Haselwander, 
Hintertodtmoos 
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10mal 
Eheleute Brigitte und Franz Kind 
aus Rockenberg
Hotel Waldwinkel, Fam. Stucke, Todtmoos 
 
Den treuen Gästen wurde ein kleines An-
denken an die Schwarzwaldgemeinde Todt-
moos überreicht.  

P.S: Bitte melden Sie die Jubilare direkt bei 
der Tourist-Info Todtmoos an. 

Narrenfahrplan 2014 
Sa. 08.02. 
Todtmoos – Narrenbaumstellen und  
Görwihl – Nachtumzug   
Abfahrt: 18.00 Uhr, 
Rückfahrt: 24.00 Uhr  

Do. 20.02.  
Narrezitig-Übergabe  um 19.00 Uhr bei 
Seppi und Gudrun  
Für geladene Gäste  

Fr. 21.02.  
Todtmoos – Kappenabend im Sternen,  
Beginn: 19.00 Uhr  
Fackelwanderung zum Sternen.  
Treffpunkt: Sparkassenplatz, 
Abmarsch: 18.00 Uhr  

Sa. 22.02.  
Ryburg – VHN-Zunftabend   
Abfahrt: 18.00 Uhr, 
Rückfahrt: 24.00 Uhr  

So. 23.02.  
Ryburg – VHN-Narrentreffen   
Abfahrt: 11.30 Uhr, 
Rückfahrt: 18.00 Uhr  

Do. 27.02.  
Todtmoos – Rathaussturm etc.   
Treffpunkt: Ratsstüble, ab 8.30 Uhr  

Do. 27.02.  
Todtmoos – Hemdglunki   
Abmarsch:Rathaus um 14.11 Uhr, 
13.00 Eintrömmele  

Fr. 28.02.  
Todtmoos - Rosen-Freitag   
Teufel-, Geister-, Hexen-Nacht   
Narrendorf, Programm und Musik  

Sa. 01.03.  
Todtmoos - Zunftabend   
Motto „Irisch-Schottisch“ 
mit der G.O.D-Band   
Einlass ab 19.00 Uhr, Eintritt: 5,00 €  

So. 02.03.  
Rheinfelden – Umzug,   
Abfahrt: 11.30 Uhr, 
Rückfahrt: 18.00 Uhr  

Mo. 03.03.  
Teningen-Reute – 
Rosenmontagsumzug, 14.01 Uhr   
Abfahrt: 11.00 Uhr, 
Rückfahrt: 18.00 Uhr  

Di. 04.03.  
Todtmoos – Kinderball,   
14.00 Uhr, in der Wehratalhalle  
Verbrennung   
19.00 Uhr Abmarsch Löwenplatz  

 

Skiclub Todtmoos 1905 e.V. 
Verbandsoffenes Bezirksrennen am 
Stübenwasen in Todtnauberg 
Der Skiclub Todtmoos hat am vergangenen 
Sonntag am Stübenwasenlift in Todtnauberg 
ein Kinder- und Schülerrennen des Skibe-
zirk VII durchgeführt. Durch die verbandsof-
fene Ausschreibung waren Läufer aus ganz 
Südbaden am Start. Mit insgesamt 150 Läu-
ferinnen und Läufern waren deutlich mehr 
Starter gemeldet als in den vergangenen 
Jahren. Wir konnten das Rennen trotz nicht 
ganz idealen Schneeverhältnissen nahezu 
perfekt durchführen. Die Vorstandschaft be-
dankt sich beim Schiedsrichter Ralf Weber, 
beim Liftbetreiber Matthias Schneider und 
bei allen unseren Helfern, die durch ihre Mit-
hilfe beim Auf- und Abbau, beim Skirennen 
selbst, durch Kuchenspenden oder Fahr-
dienste zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben.  

Die Ergebnisse unserer z.T. sehr jungen 
Läufer im Kinderrennen: 
 
U8 weiblich 
11. Platz Carolin May 
13. Platz Lena Hierholzer  
  
U8 männlich 
11. Platz Alexander Kaiser  
12. Platz Gabriel Maier   
13. Platz Max Hierholzer   

U10 weiblich 
14. Platz Katrin Wasmer   

U10 männlich 
18. Platz Johannes Kaiser   
22. Platz Mika Fock  
25. Platz Nils Bühler   

U12 weiblich 
6. Platz Lucia Kaiser  
  
Ergebnisse im Schülerrennen: 
U12 weiblich 
5. Platz Lucia Kaiser  
U14 weiblich 
12. Platz Naima Waßmer  
U14 männlich 
5. Platz Tobias Wasmer  
 
Biathlon: 
Am vergangenen Wochenende waren Car-
la und Emilie Behringer erstmals gemein-
sam an einem deutschen Schülercup. Die-
ser fand in Oberhof in Thüringen statt. Am 
Samstag war der Techniksprint. Hier wurde 
Emilie von 31 Starterinnen 13. und Carla 
von 42 Starterinnen 14. Bei der Verfolgung 
am Sonntag konnte sich Carla als einzige 
in ihrer Klasse mit Null Schießfehlern noch-
mals auf den 12. Gesamtrang verbessern. 
Emilie musste eine Läuferin vorbeilassen 
und kam auf den 14. Rang. Mit diesen guten 

Leistungen dürfen die Beiden sich berech-
tigte Hoffnungen auf den nächsten Start am 
DSC in Oberhof machen. 
Herzlichen Glückwunsch an alle unsere 
Läuferinnen und Läufer. 
 
Vereinsmeisterschaften 
Für den kommenden Sonntag sind die Ver-
einsmeisterschaften geplant. Die Schnee-
verhältnisse sind knapp, die Durchführung 
unsicher. Schaut bitte nach aktuellen Hin-
weisen auf unserer Internetseite unter 
www.skiclub-todtmoos.de. 

 

Sozialverband VdK – Orts-
verband Todtmoos 
Mit VdK und ADFC 2014 auf Reisen 
Seit rund einem Jahr arbeitet der Sozialver-
band VdK Baden-Württemberg mit dem All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Club, Landes-
verband Baden-Württemberg zusammen. 
 
Auch in 2014 gibt es vom 19.-27. Septem-
ber eine exklusive Mitgliederreise nach Ces-
enatico mit viel italienischer Gastlichkeit und 
kulturellen Highlights in der Emilia Romag-
na. Darüber hinaus geht es für die VdK-Mit-
glieder bereits im Frühjahr auf ADFC-Rad-
tour nach Müritz an der Mecklenburgischen 
Seenplatte. Auf dieser ADFC-Radreise vom 
25. Mai bis 01. Juni 2014 gibt es viel un-
berührte Natur und beste Radwege, die zu 
täglichen Touren einladen. 
 
Informationen und Buchungen über „VdK-
Reisen“, Johannesstraße 22, 70176 Stuttgart, 
Telefon: 0711-6195682 oder -85 (Fax: 0711-
6195686), Email: vdk-reisen-bw@vdk.de 

 

Akkordeon-Orchester  
Todtmoos 
Einladung zur Jahreshauptversammlung  
Am Samstag, den 22. Februar 2014 um 
15.00 Uhr im Proberaum des katholischen 
Pfarrzentrums indet die diesjährige Haupt-
versammlung des Akkordeonvereins Todt-
moos e.V. statt. 

Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herz-
lich ein. 
 
TAGESORDNUNG 

1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2.  Totenehrung 
3.  Tätigkeitsbericht 
4.  Kassenbericht 
5.  Entlastung der Vorstandschaft 
6.  Neuwahlen der Vorstandschaft (1. Vor-

sitzender, Schriftführer) 
7.  Informationen zur Ausbildungssituation 
8.  Termine, Veranstaltungen und Aktivitä-

ten 2014 
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Wir würden uns freuen recht viele Vereins-
mitglieder begrüßen zu dürfen. 
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Das Akkordeon-Orchester Todtmoos e.V. 
möchte sich bei allen Passivmitgliedern für 
ihre Unterstützung im Verein bedanken. 
Durch ihre Hilfe ist es möglich, dass auch 
Kinder aus sozial schwachen Familien 
durch einen geringen Mitgliedsbeitrag in un-
serem Verein Akkordeon spielen lernen kön-
nen. Zusätzlich ließt ihr Beitrag in unsere 
Jugendarbeit: Die Vereinsjugend hatte die-
ses Jahr viel Spaß bei einer musikalischen 
Aufführung „Accordion-Christmas-Tour“ 
zusammen mit dem Grundschulchor, beim 
gemeinsamen Schlittschuhlaufen in Herri-
schried und einem Vorspielnachmittag für 
die Eltern. Ebenso konnte im Herbst letzten 
Jahres ein Jugendorchester aus den Musik-
schülern gegründet werden. 

Besonderer Dank gilt dabei Ursula Hall-
mann, Marianne Höhner, Horst Merz und 
Angelika Mutter für ihre 25- Jährige Mit-
gliedschaft und Gerlinde Faschian, Ger-
trud Held, Angelika Kaiser, Carola Kaiser, 
Hannelore Klemm, Helga Rittmann und 
Monika Schnabel für 20 Jahre Passivmit-
gliedschaft.  

Mit einer tollen Show möchte sich das Or-
chester AKONIMA am 26. April 2014 beim 
Jahreskonzert des Akkordeon-Orchesters 
Todtmoos bei Ihnen bedanken und wir freu-
en uns schon jetzt mit Ihnen einen unver-
gesslichen Abend zu verbringen. 

Sportverein Todtmoos 1926 
e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Am Samstag den 22. Februar 2014 um 19 
Uhr indet die diesjährige Mitgliederver-
sammlung  im Vereinsheim des SV Todt-
moos statt.  

Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herz-
lich ein.  

Tagesordnung 

1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
2.  Gedenken der Verstorbenen 
3.  Bericht 1. Mannschaft 
4.  Bericht Jugendarbeit 
5.  Bericht des Schriftführers 
6.  Bericht des Kassierers 
7.  Bericht der Kassenprüfer 
8.  Ehrungen 
9.  Entscheidung Sportplatzsanierung 

 a. Neubesandung Hartplatz 
 b. Kunstrasenplatz 
10.  Entlastung der Vorstandschaft 
11.  Neuwahlen der Vorstandschaft 
12.  Verschiedenes 
13.  Wortmeldungen  

Unter Punkt 9 steht ein Tagesordnungs-
punkt, der sehr großen Einluss auf die 
Zukunft des Vereines haben wird. In 
sportlicher wie auch in inanzieller Hin-
sicht. Es wäre deshalb schön, wenn viele 
Mitglieder des Vereines an dieser Abstim-
mung teilnehmen würden, damit die Maß-
nahme von vielen Mitgliedern des Vereines 
getragen wird.  
Der Vorstand freut sich auf Ihr Erscheinen. 

Agentur für Arbeit Lörrach 
Adressänderung oder Arbeitslosengeld-
antrag: neue eServices der BA 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) eröffnet 
ab sofort ihren Kunden die Möglichkeit, eine 
Adressänderung online zu erledigen oder 
den Arbeitslosengeldantrag online auszufül-
len und auszudrucken.  

Unter 0800 4 555 03 von Montag bis Freitag 
zwischen 08.00 und 18.00 Uhr helfen sie 
beim Ausfüllen und klären direkt fachliche 
und technische Anfragen.  

Der Formulardienst ist über 
www.formular.arbeitsagentur.de aufrufbar. 

Bewerbung – Richtig vorbereitet zum 
Ziel - eine Informationsveranstaltung für 
Frauen von BiZ & Donna 
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance. Deshalb sollten Sie jede Möglich-
keit nutzen, um ihre Bewerbungsunterlagen 
zu optimieren.  

Informationen hierzu erhalten Sie am 
18.02.2014 bei der Veranstaltung „Bewer-
bung – Richtig vorbereitet zum Ziel“ um 
09:30 Uhr (bis ca. 11.30 Uhr) im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ), E.14 der Agentur für 
Arbeit Lörrach, Brombacher Str. 2.  

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. 

Landsenioren Südbaden 
e. V. - BLHV-Kreisverband 
Waldshut 
„Bunter Fasnachtsnachmittag“ am 13.02.2014 
b 14.11 Uhr im Inselpavillon des Gemeinde-
zentrums Küssaberg (Einlass ab 13.30 Uhr), 
Eintritt 4,-- €. 

Es erwartet Sie ein närrisches Programm, 
unter anderem mit dem musikalischen Al-
leinunterhalter Bernd Hein, zwei „Schnur-
rewiber“ aus Tiengen sowie einem „Winter-
sportler“ aus Reckingen. 

AWO Waldshut soziale 
Dienste gGmbH 
Mit der AWO unterwegs:  

Ferienzeit – Sonne, Spaß, Erlebnis – ein 
schönes Geschenk für liebe Menschen 
und sich selbst! 
 
Schnupperferien in Altensteig, Abenteu-
erferien und Piratenlager am Bodensee 
und in Schleswig-Holstein  – vieles ist 
möglich für Kinder  von 7 – 14 Jahre in den 
Sommerferien. 

Sprachaufenthalte in England gibt es für 
Kinder und Jugendliche ab 11 Jahre. – z.B. 
Sprachaufenthalt mit Unterbringung in 
Gastfamilien gibt es für die 14 – 17jährigen. 
Zeltcamps in Kroatien, Spanien und Itali-
en  – für Unternehmungslustige genau das 
Richtige. 
Mal ein Internationales Camp in Deutsch-
land besuchen für Junge Erwachsene? 
Oder ein Surfcamp an der französischen 
Atlantikküste? 
 
Ist das Richtige dabei?  
Auskünfte: Tel. 07751 – 91 12-0 oder unter 
www.awo-waldshut.de. 
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Regelmäßig direkt ins Haus   Termine und Veranstaltungstipps

  Online-Ausgaben zum Blättern

auf www.primo-stockach.de

  Lokal und seriös





2-3-Zi.-Wohnung zur Miete gesucht
Wir suchen, 2 Pers., verh., zum 1.6., 2-3-Zi.-Wohnung in

Vordertodtmoos zur Miete. 
Tel. 0 76 65 / 8 08 61 12 eventl. AB, wir rufen zurück.

Thomas Friedmann

Rechtsanwalt

Stöckmattenstraße 1
D-79541 Lörrach (Haagen)
Tel. 07621 - 1626746
www.anwalt.de/friedmann
Haus- und Heimbesuche

In Bürogemeinschaft mit KUPKA-Rechtsanwälte

Kanzlei für Erbrecht

� Vererben | Erben | Pflichtteil
� Nachlassplanung
� Vorsorgevollmachten
� Patientenverfügungen
� Testamentsvollstreckungen (AGT)
� Erbschafts- und Schenkungssteuer
� Internationales Erbrecht D/CH D/F D/I

Werkstattleiter gesucht

Leitung von kleinem Team

Warenannahme und Qualitätskontrolle

Bestellwesen von Verbrauchsmaterialien

Zusammenbau mechanischer Komponenten

Montagearbeiten, Test der Anlagen, Serviceeinsätze

PC-Kenntnisse

Maschinenmechaniker oder Mechatroniker

Erfahrung im Maschinen- und Apparatebau

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Reisebereitschaft

Bitte melden Sie sich bei Hr. Richard Gassmann

Tel. 07763 927213, 

richard.gassmann@merk-mdp.com Merk Process, 

www.merk-mdp.com, Lippersmatt 2, 79725 Laufenburg

Unternehmerin sucht Mitarbeiter

Unternehmerin sucht Mitarbeiter für 1-2 Std. täglich, 

auch von zu Hause aus möglich, 

gerne auch Selbstständige. 

Bei Interesse melden bei  Fr. J. Kaiser 

Tel. 07672 481743 oder 0162 9363498
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Lassen Sie sich von unserem 
Online-Kalkulator überzeugen!

Anzeige 

direkt buchen –

Preis direkt berechnen!

Reinklicken

lohnt sich!

Kombinationen

Mehrfach-

schaltung

Nachbarorte

Gestaltungs-

Service


www.primo-stockach.de

Überraschend gut!
Online in wenigen Schritten 
Anzeige buchen und gleich 
den Preis berechnen!

Übersichtlich 
und kinderleicht

Einfach und in wenigen Schritten 

Ihre Anzeige buchen, Anzeigen- 

format sowie Verbreitungsgebiet 

auswählen und Ihr Anzeigenpreis 

wird direkt online berechnet.

Alle Ausgaben, Nachbarorte 

und Kombinationsmöglichkeiten 

werden sofort angezeigt.



www.reha-lift.biz

9. FFebruar 22014 uum 117 UUhr
Kath. Kirche St. Georg und Cyrill, Ibach

Musik von Bach, Vivaldi und Mendelssohn
Eintritt frei - Kollekte

Wir empfehlen:

Eierlikör-Berliner, Vanille-Berliner,
Berliner-Wolken, Apfelberliner,

Spritzkuchen.

Café ZZimmermann
Kurparkweg 2 � 79682 Todtmoos

Tel. 0 76 74 / 90 57-0 � Fax 0 76 74 / 90 57-20



Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 � 79685 Häg-Ehrsberg � Tel. 07625  98359 � Fax: 98250

Angebot vom 06. – 08.02.2014

 Käsenackenbraten 1 kg 9,60e Krautwickel 1 kg 8,90e Rinderfilet 1 kg 29,80e Lyoner 
am Stück / geschnitten 100 g 0,82e Mortadella 100 g 0,92e Hinterschinken 100 g 1,48e Alpenländer 100 g 1,08e Farmersalat 100 g 0,99eKäse aus Oberhepschingen sort.100 g 1,98e

Hauptgeschäft Zell-Atzenbach                     Filiale Wehr-Öflingen       Filiale Todtmoos
Tel.: 0 76 25 / 3 85, Fax: 0 76 25 / 85 59 Tel.: 0 77 61 / 75 45 Tel. 07674 / 393, Fax 07674 / 8991

Gutes Essen aus der Metzgerei vom 10.02. - 15.02.2014
Täglich    Flädlesuppe e 2,90
Wochentag: Gericht: e/Port.

Mo., 10.02. Wurstgulasch mit Nudeln und Gemüse 5,40
Di.,  11.02. Gyros

mit Reis, Tsatsiki und Salat 5,40
Mi., 12.02. Hackbraten

mit Kartoffeln und Gemüse 5,40
Eisbein mit Sauerkraut 5,00

Do., 13.02. Wienerle
mit Spätzle und Linsen 5,10
½ gegrilltes Hähnchen 3,00

Fr.,  14.02. Maultaschen mit Kartoffelsalat 5,20
gegrillte Schweinshaxe 4,00

Sa., 15.02. Chili con Carne 4,60
Alle Gerichte gibt es selbstverständlich auch zum Mitnehmen!

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.
Zusätzlich bieten wir Ihnen als täglichen Imbiss:

Belegte Brötchen � Frikadellen � Hähnchenkeulen � Fleischkäse � Schnitzel
Pommes frites � Grillwurst � Currywurst � Wurstsalat

Spartüte 6,00 e vom 10.02. - 12.02.2014
500 g Putenschnitzel � 1 kl. Lyoner � 1 kl. Dose Bauernwurst

Filiale Todtmoos � Bergleweg 2
geöffnet: Mo.-Fr. 8-18 Uhr durchgehend � Sa. 8-13 Uhr

Bitte beachten Sie, dass im Februar und März die Filiale in
Todtmoos mittwochs ab 14.00 Uhr geschlossen ist !!!

Jetzt auch in Todtmoos

Albtaltaxi
Inh.: W. Schäfer-Breidenbach

Unsere Dienstleistungen:

Krankenfahrten (Chemo, Bestrahlung, Arzt usw.)

Dialysefahrten � Besorgungsfahrten

Flughafentransfer und Kurierdienste aller Art

Todtmoos 07674 205376

Laufenburg 07763 3526


